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Das Bundesteilhabegesetz: 
Grundsätze und Neuerungen
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Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist von sehr 
unterschiedlichen Quellen genährt. Eine Quelle ist die 
Initiative der Konferenz der Arbeits- und Sozialminister 
(ASMK), die schon seit dem Jahr 2007 darüber berät, 
wie eine Reform der Eingliederungshilfe aussehen 
solle. Hier standen im Vordergrund die Betrachtungen, 
dass die Ausgaben der Eingliederungshilfe, 
insbesondere die Ausgaben für die Leistungen zur 
Teilhabe an der Gemeinschaft seit vielen Jahren stetig 
steigen. Es wurde nach Strategien gesucht, diesem 
Anstieg der Ausgaben wirkungsvoll zu begegnen 
und zugleich die Leistungen zielgerichteter den 
Menschen mit Behinderung zugänglich zu machen. 

Eine zweite Quelle ist die UN-Konven-
tion über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (UN-BRK). Mit 
der Ratifizierung verpflichtete sich die 
Bundesregierung, dafür Sorge zu tra-
gen, dass Menschen mit Behinderungen 
gleiche Rechte erhalten wie Menschen 
ohne Behinderung und Diskriminierun-
gen jeder Art abgeschafft werden. Die 
Bundesregierung legte einen Nationalen 
Aktionsplan auf, dessen zweite Auflage 
im Jahr 2016 verabschiedet wurde.1 Dort 
war bereits der Verweis auf das künftige 
Bundesteilhabegesetz verankert. 

Die wesentlichen Grundlagen für 
diese Entscheidungen legte der Koali-
tionsvertrag zur 18. Legislaturperiode 
fest. Dort hatte die Koalition aus CDU/
CSU und SPD bereits die Grundzüge für 
das neue Leistungsrecht festgelegt: »Die 
Leistungen sollen sich am persönlichen 
Bedarf orientieren und entsprechend 
eines bundeseinheitlichen Verfahrens 
personenbezogen ermittelt werden. Leis-
tungen sollen nicht länger institutions-
zentriert, sondern personenzentriert 
bereitgestellt werden. Wir werden das 
Wunsch- und Wahlrecht von Menschen 
mit Behinderungen im Sinne der UN-

Behindertenrechtkonvention berücksich-
tigen. Menschen mit Behinderungen und 
ihre Verbände werden von Anfang an 
und kontinuierlich am Gesetzgebungs-
prozess beteiligt« (CDU u.a. 2013, S. 
111). 

Zugleich wurde dort aber auch for-
muliert, dass durch die Reform keine 
neue Ausgabendynamik entstehen dürfe. 

Diese Festlegungen prägte dann auch 
die Arbeit am Gesetzesvorhaben, die im 
Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales (BMAS) stattfand. Das Ministerium 
hatte vielfältige Ansprüche von ganz ver-
schiedenen Seiten zu koordinieren und in 
einen Ausgleich zu bringen. Da es sich 
um ein zustimmungspflichtiges Gesetz 
handelte, musste auch für die notwendige 
Zustimmung im Bundesrat Sorge getragen 
werden, ein Unterfangen, das bei der Zu-
sammensetzung der Landesregierungen 
zu einer Beteiligung von allen seinerzeit 
im Bundestag vertretenen Parteien führte. 

Für die Entwicklung des Gesetzge-
bungsverfahrens schlug die Bundes-
regierung einen neuen Weg ein. Teil 
dieses Weges war die systematische 
Beteiligung der Verbände von Men-
schen mit Behinderungen am Diskus-
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sionsprozess. In einer »Arbeitsgruppe 
Bundesteilhabegesetz« wurden alle we-
sentlichen gesellschaftlichen Gruppen 
und Akteure im Bereich der Teilhabe 
und Rehabilitation eingeladen, sich zu 
beteiligen, darunter auch Repräsentan-
ten von Menschen mit Behinderungen. 
Unter https://www.gemeinsam-einfach-
machen.de/GEM/DE/AS/Umsetzung_
BTHG/Bundesteilhabegesetz_node.
html ist dieser Beteiligungsprozess noch 
heute nachvollziehbar (letzter Abruf 
24.07.2018). Ein Beteiligungsprozess 
in dieser Breite und Tiefe und in dieser 
Transparenz war bisher noch nicht in 
einem Gesetzgebungsverfahren unter-
nommen worden. 

Der Anspruch war groß:

■■ Die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen stärken und die Zugangs-
wege zu den Leistungen der Rehabi-
litation und zur Teilhabe erleichtern,

■■ die Herauslösung aus der Sozialhilfe 
und damit aus der Anrechnung von 
Einkommen und Vermögen nach den 
sozialhilferechtlichen Regelungen 
schaffen,

■■ die Leistungen auf die Behinderung 
zu orientieren und damit die Tren-
nung von fachlichen Leistungen von 
den unterhaltssichernden Leistungen 
herbeiführen,

■■ und keine neue Ausgabendynamik 
schaffen.

Damit war vorgezeichnet, dass der Weg 
zu einem neuen Leistungsgesetz nur auf 
dem Wege eines sehr großen Kompro-
misses möglich sein würde. Mehr als 
einmal schien es, als ob das Gesetz zu 
guter Letzt noch scheitern würde. Auch 
die Stellungnahmen im parlamentari-
schen Gesetzgebungsverfahren zeigen 
die verschiedenen Erwartungen an das 
Gesetz und die sich dort auch ergeben-
den Widersprüche. Diese traten nicht nur 
in Hinsicht auf die Bereitschaft zur Fi-
nanzierung der geforderten Leistungen, 
sondern auch bei der Durchführung des 
Verfahrens. Die Interessen verschiedener 
Gruppen von Beteiligten und Akteuren 
lagen auch hier teilweise weit ausein-
ander.

Insbesondere viele Verbände von 
Menschen mit Behinderungen waren 
(und sind) von dem Gesetz enttäuscht. 
Ihr Protest fand in vielfältigen Aktionen 
und Demonstrationen Ausdruck und 

scheint auch nicht ohne Eindruck bei den 
Bundestagsabgeordneten geblieben zu 
sein. Denn wesentliche Nachbesserun-
gen kamen erst im parlamentarischen 
Prozess kurz vor der letzten Lesung 
zustande.

Neuerungen in der Stärkung 
der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen

Die nachfolgen Auswahl ist nicht voll-
ständig, sie stellt nur einige Aspekte 
wirklicher Neuerung in den Mittel-
punkt, um zu zeigen, wie der Gesetz-
geber seinem Anspruch nachgekommen 
ist, die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen zu stärken.

Teilhabeplanung

Menschen mit Behinderung können nun 
den Anspruch auf eine Teilhabeplanung 
gegenüber jedem Leistungsträger gel-
tend machen (§ 19 SGB IX). Die Teil-
habeplanung ist dann vom zuständigen 
Leistungsträger, nun als der »leisten-
der Rehabilitationsträger« bezeichnet, 
für alle Leistungen der Rehabilitation 
und Teilhabe durchzuführen. An allen 
Schritten der Teilhabeplanung müssen 
die Antragstellenden beteiligt werden. 
Sie haben auch den Rechtanspruch, 

den Teilhabeplan einsehen zu können 
bzw. eine Kopie davon zu erhalten. 
Etwas abgeschwächt gilt dies auch für 
die Durchführung einer Teilhabeplan-
konferenz. Wenn die leistungsberech-
tigte Bürgerin die Durchführung einer 
Teilhabeplankonferenz fordert, muss 
dieser Forderung entsprochen werden, 
es sei denn, dass der Aufwand nicht 
in einem angemessenen Verhältnis zur 

beantragten Leistung steht. Lehnt der 
Rehabilitationsträger den Wunsch nach 
Durchführung einer Teilhabeplankonfe-
renz ab, muss die Antragsstellende dazu 
gehört und die Ablehnung differenziert 
begründet werden. 

Der Gesetzgeber hat ein neues Ver-
fahren eingeführt, das jetzt mit Leben 
gefüllt werden muss. Das Problem: Der 
leistungsberechtigte Bürger oder die An-
tragsstellerin müssen von diesen Rechten 
wissen und sie offensiv einfordern. Das 
will auch erst einmal gelernt sein.

Gesamtplanung des Trägers 
der Eingliederungshilfe

Im alten Sozialhilferecht war im § 58 
SGB XII die Vorschrift enthalten, dass 
der Leistungsträger so früh wie möglich 
einen Gesamtplan aufzustellen und da-
bei mit den wesentlichen Beteiligten zu-
sammenzuwirken habe. Diese Vorschrift 
wurde nun zum 01.01.2018 durch einen 
umfangreichen Katalog von Vorgaben 
ersetzt, die die Durchführung des Ge-
samtplanverfahrens betreffen. In allen 
Bundesländern wird nun also daran 
gearbeitet, wie die Gesamtplanung in 
Zukunft stattfinden soll. Dazu hat der 
Gesetzgeber Kriterien entwickelt: Das 
Gesamtplanverfahren ist nach folgen-
den Maßstäben durchzuführen: Beteili-

gung des Leistungsberechtigten in allen 
Verfahrensschritten, beginnend mit der 
Beratung, Dokumentation der Wünsche 
des Leistungsberechtigten zu Ziel und 
Art der Leistungen und die Beachtung 
der Kriterien transparent, trägerüber-
greifend, interdisziplinär, konsensori-
entiert, individuell, lebensweltbezogen, 
sozialraumorientiert und  zielorientiert. 
Am Gesamtplanverfahren ist auf Ver-

»Der Gesetzgeber hat ein neues 
Verfahren eingeführt, das jetzt mit Leben 
gefüllt werden muss. Das Problem: Der 
leistungsberechtigte Bürger oder die 
Antragsstellerin müssen von diesen Rechten 
wissen und sie offensiv einfordern. Das 
will auch erst einmal gelernt sein.«
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langen der Leistungsberechtigten eine 
Person ihres Vertrauens zu beteiligen 
(§ 141 SGB XII bis 2020, ab dann § 117 
SGB IX). Diese Kriterien haben nun die 
Träger der Sozialhilfe und später die Trä-
ger der Eingliederungshilfe zu beachten 
und daran sind die nun zu entwickelnden 
Verfahren dann auch zu messen. 

Teilhabeberatung

Der Gesetzgeber hat als völlig neues In-
strument die Ergänzende unabhängige 
Teilhabeberatung (EUTB) geschaffen. 
Sie soll unabhängig von den Interes-
sen von Leistungserbringern und von 
Leistungsträgern Bürgerinnen und Bür-
gern zu allen Fragen von Rehabilitati-
on und Teilhabe beraten. Dazu werden 
flächendeckend in der Bundesrepublik 
Beratungsstellen geschaffen, die für die 
Dauer von fünf Jahren von der Bundes-
regierung finanziell gefördert werden.

Daneben werden die Träger der Ein-
gliederungshilfe zur umfangreichen Be-
ratung und Unterstützung verpflichtet. 

Vorrang der eigenen Häuslichkeit

Im Rahmen der Regelungen zu der Frage, 
auf welche Leistungen ein anspruchsbe-
rechtigter Bürger verwiesen werden kann, 
hat sich der Gesetzgeber für eine wirklich 
bedeutsame Neuerung entschieden. Galt 
bislang, dass dem Wunsch- und Wahl-
recht der Bürgerinnen immer der Kosten-
vorbehalt gegenüberstand, so wird für die 
Zukunft nun eine Zumutbarkeitsprüfung 
durchgeführt, wenn eine günstigere Leis-
tung als die vom Anspruchsberechtigten 
gewünschte zur Verfügung steht. Bei der 
Prüfung der Zumutbarkeit der günstige-
ren Leistung muss der Kostenträger die 
persönlichen, örtlichen und familiären 
Umstände einschließlich der gewünsch-
ten Wohnform prüfen. Im künftigen 
§ 104 SGB IX heißt es dann:  »Kommt 
danach ein Wohnen außerhalb von be-
sonderen Wohnformen in Betracht, ist 
dieser Wohnform der Vorzug zu geben, 
wenn dies von der leistungsberechtigten 
Person gewünscht wird.« Es darf also ein 
Mensch mit Behinderung nicht mehr auf 
eine besondere Wohnform (z.B. ein Heim) 
verwiesen werden, weil die Leistung dort 
günstiger ist. Auf die Umsetzung dieses 
Anspruchs muss nun geachtet werden. 
Sowohl die Leistungserbringerseite wie 
auch die Leistungsträger müssen nun 
beizeiten die Weichenstellungen treffen, 

damit diesem Anspruch auch Genüge 
getan werden kann.

Erreichbarkeit einer 
Ansprechperson

Ein weiterer neuer Anspruch entsteht 
im künftigen § 78 SGB IX, in dem die 
Leistungen zur Assistenz im Rahmen der 
Sozialen Teilhabe näher geregelt sind. 
Dort wird im Abs. 6 formuliert, dass 
zu den Leistungen der Assistenz auch 
die Erreichbarkeit einer Ansprechperson 
ohne deren konkrete Inanspruchnah-
me gehört. Diese Formulierung greift 
eine Leistungsart auf, die in vielen 
stationären Einrichtungen geradezu 
selbstverständlich gehört, wie etwa 
das Vorhandensein einer Nachtwache 
oder Nachtbereitschaft oder auch die 
Erreichbarkeit einer Mitarbeitenden 
während des Tages. Diese Art der Leis-
tung wird im Gesetz nun ausdrücklich 
erwähnt, nun aber auf den Anspruch 
oder Bedarf eines einzelnen Menschen 
bezogen. »Leistungen zur Erreichbar-
keit einer Ansprechperson unabhängig 
von einer konkreten Inanspruchnah-
me werden erbracht, soweit dies nach 
den Besonderheiten des Einzelfalls er-
forderlich ist« (§ 78 Abs. 6 SGB IX ab 
2020). Das Bemerkenswerte daran ist, 
dass sich diese Leistung nicht mehr an 
eine Leistungsart oder einen Einrich-
tungstyp, z.B. ein Heim, bindet, sondern 
an den Bedarf einer Person unabhängig 
von ihrer Wohnform. Dies ist ein wich-
tiges Beispiel für das schon erwähnte 
Grundprinzip des BTHG, die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen zu stärken 
und die fachliche Leistung der Einglie-
derungshilfe von denen der Lebenshal-
tung der und der Unterkunft zu trennen. 
Was für die Vereinbarungspartner, die 
Träger der Eingliederungshilfe und die 
Leistungserbringer zur Herausforderung 
wird, nämlich nun in den stationären 
Einrichtungen die verschiedenen Kos-
tenbestandteile auseinanderzurechnen 
und sie den verschiedenen Sphären 
»Fachleistung«, »Lebensunterhalt« und 
»Unterkunft« zuzuordnen, das wird um-
gekehrt zur Chance für Menschen, die 
gern in ihrer eigenen Häuslichkeit leben 
wollen und zugleich einen umfassenden 
Unterstützungsbedarf haben. Auch hier 
müssen nun die Beteiligten die Chancen 
ergreifen und entsprechende Angebote 
entwickeln. Das wird in den Verhand-
lungen zu neuen Rahmenverträgen zwi-

schen den Verbänden der Leistungser-
bringer und den Trägern der Eingliede-
rungshilfe zu erfolgen haben. An diesen 
Verhandlungen sind nach dem neuen 
Vertragsrecht auch die Verbände von 
Menschen mit Behinderungen zu beteili-
gen. Es könnte auch ihre Funktion sein, 
auf die Umsetzung dieser Ansprüche in 
den neuen Vertragsstrukturen zu achten.

Budget für Arbeit

Mit dem Budget für Arbeit hat der Ge-
setzgeber eine völlig neue Leistung im 
Bereich Arbeit und Beschäftigung ge-
schaffen. Menschen mit Behinderungen, 
die das Recht haben, den Arbeitsbereich 
einer Werkstatt für behinderte Men-
schen zu besuchen, also eine Rehabilita-
tionsmaßnahme (Leistung zur Teilhabe 
an Arbeit) abgeschlossen haben, können, 
statt in die Werkstatt zu gehen, auch 
einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt suchen. Der Arbeitgeber 
erhält dann einen Lohnkostenzuschuss 
bis zu einer Obergrenze, vorausgesetzt, 
er beschäftigt den Menschen mit Be-
hinderung nach den üblichen geltenden 
Lohnregelungen der jeweiligen Branche 
(also mindestens Mindestlohn) und er 
hat dafür nicht einem anderen Beschäf-
tigten gekündigt. Dieser Lohnkosten-
zuschuss ist prinzipiell unbefristet, so-
lange die Behinderung besteht, und der 
Arbeitnehmer hat das Recht, wieder in 
die Werkstatt zurückkehren zu können, 
wenn er das will.

Abgrenzungen zu Pflege

Seit Jahresbeginn 2018 gilt für das Zu-
sammentreffen der Leistungen der Ein-
gliederungshilfe mit denen der Pflegever-
sicherung, dass – sofern der anspruchs-
berechtigte Mensch damit einverstanden 
ist – der Träger der Eingliederungshilfe 
die Pflegekasse über den möglichen Be-
darf nach Pflegeleistungen informiert 
und diese dann mit ihren Instrumen-
ten den Bedarf feststellt. Ist ein solcher 
festgestellt, beteiligt sich die Pflegekasse 
beratend am Gesamtplanverfahren, so-
fern das erforderlich ist. Nun kann man 
davon ausgehen, dass nicht selten die 
Abstimmung zwischen diesen beiden 
Leistungen tatsächlich nicht einfach ist 
und daher der Beratungsbedarf tatsäch-
lich gegeben ist. Nicht der Mensch mit 
Behinderung muss klären, wer welche 
Leistung zu erbringen hat, sondern die 
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tretungen der Menschen mit Behinde-
rung zu beteiligen. Diese Vorschrift 
findet sich auch in weiteren Detailbe-
stimmungen wieder, etwa wenn es sich 
um besondere Formen der Abrechnung 
und Vergütung von Leistungen handelt 
(§ 125 SGB IX n.F.). Diese Beteiligung 
müsste, um wirksam werden zu können, 
verschiedene Gruppen von Menschen 
mit Behinderungen erreichen und die 
Verhandlungsformen müssten so an-
gepasst werden, dass eine tatsächliche 
Mitberatung und -entscheidung möglich 
wird.

Anmerkungen

(1)	 (ht tps : / /w w w.bmas .de / DE /
Schwerpunkte/Inklusion/nationaler-
aktionsplan-2-0.html)� n

beiden Leistungsträger untereinander. 
Die Bürgerin selbst hat es nur mit ei-
nem Leistungsträger zu tun: dem Träger 
der Eingliederungshilfe. Dieser erstellt 
dann die Bescheide und sorgt für die 
Leistungen (§ 141 SGB XII, ab 2020 
§ 117 SGB IX). Die Dimension dieser 
Vorschrift ist in der Realität noch nicht 
angekommen. Um dies umzusetzen, 
wird es ganz sicher auch wieder vieler 
Anstrengungen bedürfen, da die betei-
ligten Akteure mit dieser neuen Rege-
lung noch weitgehend überfordert zu 
sein scheinen.

Vertragsrecht

An den Verhandlungen zu neuen Rah-
menverträgen in den Bundesländern 
sind die maßgeblichen Interessenver-
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